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schwere dahingehend zu erhöhen, daß die 
Handlung zum Vergehen wird. Hingegen 
kann Rückfälligkeit des Täters bzw. mehr
fache Begehung die Handlung zum Ver
gehen qualifizieren, wobei jedoch getilgte 
Strafen oder andere Maßnahmen nicht 
nachteilig wirken dürfen. Im einzelnen ist 
zu beachten:

2.1.2.
Bei Eigentumsverfehlungen (§§ 160, 179 
StGB in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ver- 
fehlungsVO, §29 Abs. 2 SchKO). Ein 50 M 
nicht wesentlich übersteigender Schaden 
kann beim Vorliegen der anderen Voraus
setzungen noch die Einstufung als Verfeh
lung rechtfertigen. Es ist nicht vom. Neu
wert einer Sähe, sondern von ihrem Zeit
wert auszugehen. Das Merkmal „erstma
lige Tat“ läßt die Ausnahme zu, frühere 
Rechtsverletzungen unberücksichtigt zu 
lassen, wenn die jetzige Tat keinen inneren 
Zusammenhang mit jenen hat; desgleichen 
solhe Straftaten und Verfehlungen, die 
lange Zeit zurückliegen, vorausgesetzt, daß 
die neue Tat insgesamt unbedeutend ist. 
Hat der Täter innerhalb eines halben 
Jahres 2 oder 3 kleine Diebstähle oder Be
trügereien, die insgesamt 50 M niht über
steigen, begangen, so ist der Verdaht eines 
Vergehens begründet. Es ist zu berücksich
tigen, daß große Intensität und raffinierte 
Begehungsweise (Einbrehen, Einshlei- 
chen, kurze Zeitfolge zwishen den Einzel
nen Handlungen, arbeitsteiliges Vorgehen 
mehrerer) solhe Umstände sind, die für 
das Vorliegen eines Vergehens sprechen.

2.1.3.
Bei Beleidigung und Verleumdung (§§ 137, 
138, 139 Abs. 1 StGB) liegt ein Vergehen 
unter den im § 139 Abs. 2 StGB beschrie
benen Voraussetzungen vor. Auch hier 
shließt der Umstand, daß sich der Täter 
shon einmal wegen einer Beleidigung 
oder Verleumdung — sei es als Verfehlung 
oder als Vergehen — vor einem gesell
schaftlichen oder staatlihen Gericht zu 
verantworten hatte, niht generell die 
Behandlung der neuen Beleidigung als 
Verfehlung aus.
Rihtet sich die neue Beleidigung gegen 
denselben Bürger, so kann je nah ihrem 
Inhalt darin eine shwerwiegende Verlet
zung der Rehte des Geshädigten liegen. 
Ebenso kann sih in der Wiederholung ein

solhes Maß von Uneinsihtigkeit und ge
meinschaftsstörender Hartnäckigkeit ob
jektivieren, daß von der Persönlihkeit des 
Täters her die Tat als shwerwiegende 
Verletzung der Beziehungen zwishen den 
Menshen zu beurteilen und als Vergehen 
zu verfolgen ist. Unter diesem Gesichts
punkt ist es auh zulässig, das unbelehr
bare und ungebührlihe Verhalten des 
Täters vor der ShK, insbesondere wenn 
es mit neuen Ausfällen gegen den Geshä
digten, die Hausgemeinschaft oder das 
Arbeitskollektiv verbunden ist, zum Anlaß 
zu nehmen, die Sähe der Volkspolizei zur 
Verfolgung als Vergehen zuzuleiten.

2.1.4.
Bei Hausfriedensbruch (§ 134 Abs. 1 StGB) 
ergibt sih die Abgrenzung gegenüber den 
als Vergehen zu verfolgenden Fällen aus 
§134 Abs. 2 StGB. Stellt die ShK eine 
mehrfache oder gewaltsame Begehungs
weise fest, ist immer von § 32 Abs. 2 bzw. 
§ 33 Abs. 1 SchKO Gebrauh zu mähen.“

Zur Abgrenzung zwishen Verfehlungen 
und Vergehen bei der Beratung vor der 
Konfliktkommission vgl. Ziff. 4.1. der RL 
Nr. 28 des Plenums des OG vom 23.3.1976 
zum Zusammenwirken der Gerihte mit den 
Konfliktkommissionen (GBl. Sdr. Nr. 871).

§3

(1) Wegen Verfehlungen, die zugleih 
Disziplinarverietzungen sind, soll der 
Rehtsverletzer disziplinarisch zur Verant
wortung gezogen werden, soweit dies 
rehtlih zulässig ist und die Vorausset
zungen vorliegen, daß Disziplinarmaß
nahmen zur Erziehung ausreihen und die 
Beratung vor einem gesellschaftlichen Ge
richt niht erforderlich ist.

(2) Wegen Eigentumsverfehlungen kann 
die Deutshe Volkspolizei eine polizeilihe 
Strafverfügung erlassen, wenn eine Bera
tung vor einem gesellschaftlichen Geriht 
niht erforderlih oder eine schnelle staat
liche Reaktion geboten ist.

(3) Die gesellschaftlichen Gerihte ent
scheiden über Eigentumsverfehlungen, 
wenn diese ihnen von dem Disziplinarbe- 
fugten zugeleitet oder von der Deutshen 
Volkspolizei zur Beratung übergeben wur
den oder wenn der Geshädigte sih un
mittelbar an sie wendet.


